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(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Kennzeichnung von Flächen, bei deren Bebauung besondere
bauliche Vorkehrungen gegen Verkehrsimmisionen zu treffen sind

Auslage

Ausfertigung

Satzungsbeschluss

In-Kraft-Treten Bekanntmachung in der Esslinger Zeitung

vom        18.07.2015

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom        26.01.2015

STADTPLANUNGS- UND  STADTMESSUNGSAMT

STADT ESSLINGEN AM NECKAR

,   TOP      5

bis        27.02.2015

Ltd. Stadtbaudirektor

Bürgermeister

Gemeinderat am      18.05.2015

Esslingen am Neckar, den        14.07.2015

,    Nr.      163

BEBAUUNGSPLAN UND ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

WEIHERSTRASSE / BRESLAUER

PLANDATUM:      03.11.2014

IM PLANBEREICH      29  "GARTENSTADT"      

STRASSE

gez. Daniel Fluhrer

gez. W. Wallbrecht

Gebäudehöhe, als Höchstmaß in Meter über Normal Null

Anforderungen an die Gestaltung

Flachdach

Maßstab 1:500

100 20

Geprüft und die Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster

Stadtplanungs- und Stadtmessungsamt
Esslingen am Neckar, den 15.04.2014 

im Sinne § 1 Abs. 2 PlanzVO 90 bescheinigt:

gez. Doll

Lichte Höhe, als Mindestmaß

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25, § 40 Abs.1 Nr.14  BauGB)

i

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des
öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für
Sport- und Spielanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen (Alteneinrichtung)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Parkanlage

Pflanzgebot für Einzelbäume

Pflanzbindung für Einzelbäume

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Stellplätze

Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Vorkehrungen zur Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen

Füllschema der Nutzungsschablone

1 = Art der baulichen Nutzung
2 = Höhe baulicher Anlagen
3 = Grundflächenzahl (GRZ)
4 = Geschossflächenzahl (GFZ)
5 = Bauweise
6 = Immissionen
7 = Dachform

1 2

43

6 75

Abgrenzung unterschiedlicher maximaler Gebäudehöhen

919


